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Bebauungsplan Nr. 31/9
"Gutenbergstraße - 9. Änderung"

Eltville

H/B = 387 / 429 (0.17m²) Allplan 2020

WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

ELTVILLE AM RHEIN

Oktober 2021

M. 1:500

Textliche Festsetzungen 
 

 
1. Gebäudehöhe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
Die zulässige Gebäudehöhe (Oberkante) bezieht sich auf die Erschließungsstraße. 
 
 
2. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  
 
Auf der Fläche sind für den öffentlichen Verkehr zweckgebundene bauliche Anlagen zulässig, 
insbesondere Fahrradabstellanlagen, öffentliche Toiletten, Überdachungen. 
 
Zulässig sind außerdem gastronomische Nutzungen, Büros, öffentliche Verwaltung und 
Einzelhandel. 
 

 
 

Hinweis 
 
 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege – Abteilung Archäologie und Paläontologie – oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 
 




